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Anlage F

1) Der Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zu den Ausbildungsplatzkosten ist für das jeweilige Ausbildungsverhältnis bis zum 31. Oktober 2011 beim BSH zu stellen.

2) Auch stille Gesellschafter; bei Aktiengesellschaften nur Großaktionäre (25 v.H. oder mehr). Unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen von natürlichen Personen ausländischer Staatsangehörigkeit oder juristischen Personen ausländischen Rechts oder Gebietskörperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts sind besonders anzugeben (ggf. besonderes Blatt beifügen).

3) Voraussetzung ist, soweit es den mit einem(r) Auszubildenden zum(r) Schiffsmechaniker(in) besetzten Ausbildungsplatz betrifft, dass das auf das einzelne Schiff bezogene noch bestehende jeweilige Ausbildungsverhältnis vor dem 1. November 2011 mindestens fünf Monate bestanden hat. Bei einem(r)  Offiziersassistenten(in) ist Voraussetzung, dass die praktische Ausbildung und Seefahrtzeit ordnungsgemäß beendet worden ist. 

4) Wurde die praktische Ausbildung auch auf anderen Ausbildungsschiffen durchgeführt, sind diese in Nr. 3. der Anlage OA aufzuführen.

5) Der Zuschuss beträgt pro Ausbildungsplatz der mit einem(r)


-  Auszubildenden zum(r) Schiffsmechaniker(in) besetzt ist:
€ 25.500,

-  nautischen Offiziersassistenten(in) besetzt ist:
€ 12.750,

-  technischen Offiziersassistenten(in) besetzt ist:
€ 17.000.

6) Gemäß § 49 a Abs. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz.

7) Der Antrag ist vom Firmeninhaber, den vertretungsberechtigten Gesellschaftern, den Geschäftsführern, Vorstandsmitgliedern, dem Korrespondentreeder – wenn dessen Vollmacht hierzu nicht ausreicht, von allen Mitreedern der Partenreederei – bzw. einer bevollmächtigten Person zu unterzeichnen. Bei Unterzeichnung durch einen Bevollmächtigten ist die Vollmacht dem Antrag beizufügen. Bei der Unterschrift ist mit Schreibmaschinenschrift der Name des Unterzeichnenden zu vermerken.

8) Bei dauerhafter Verlegung des Ausbildungsplatzes auf ein Schiff, das nicht die Bundesflagge oder die Flagge eines EU-Mitgliedstaates führt und bei Ausflaggung des Ausbildungsschiffes (nicht mehr deutsche oder EU-Flagge) besteht Mitteilungspflicht. Dies gilt auch dann, wenn das Ausbildungsschiff veräußert oder nicht mehr in einem inländischen Schiffsregister eingetragen ist, in Totalverlust gerät und/oder es nicht mehr als Ausbildungsstätte anerkannt ist oder die Ausbildung aus anderen Gründen abgebrochen oder unterbrochen wird. Zwischenzeitliche, kurzfristige Verlegungen des Ausbildungsplatzes auf Schiffe, die nicht die deutsche oder eine EU-Flagge führen, sind im Verwendungsnachweis anzugeben.

